
* Diese Übersicht dient der Verschaffung eines kurzen und prägnanten Überblicks. Hiermit wird keine Garantie 

auf Vollständigkeit erhoben. Bitte wenden Sie sich bei Fragen während der Sprechzeiten an den Kita-Tipp.  

 

Empfehlungen und Hinweise zum Verfahren „Antrag zur Feststellung des 
Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung“ (Erstantrag) in der Landeshauptstadt 
Potsdam 
 
 

1. Empfehlungen: 
In der Schwangerschaft:  

 Informationen rund um die Kindertagesbetreuung in Potsdam einholen 
 Termin im Betreuungsplatzservice Kita-Tipp für die Erstberatung über kita-

tipp@rathaus.potsdam.de oder telefonisch über 0331 289 2241/42/44 
 
 
 

Nach der Geburt des Kindes:  
 zeitnahe Anmeldung des Kindes in den Kitas oder in anderen 

Betreuungsangeboten (z.B. Kindertagespflege, Spielgruppen…) 
 Beantragung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung im 

Betreuungsplatzservice Kita-Tipp (Formulare im Kita-Tipp Stadthaus 
Zimmer 106 oder www.potsdam.de/kita) 

 
 
2. Verfahren zum Rechtsanspruchsantrag:  

 

 
 

 

 

Schritt 1 

•Antragstellung (Erstantrag) auf Feststellung des Rechtsanspruches auf 
Kindertagesbetreuung 

•Eltern erhalten schriftlich eine Eingangsbestätigung vom 
Betreuungsplatzservice Kita-Tipp + Bescheinigung zur Vorlage in der 
Kita 

Schritt 2 

•Eltern bekommen eine Platzzusage durch die Kita/ andere Angebot -> 
lassen Bescheinigung von Kita/ anderem Angebot abstempeln und 
reichen diese im Betreuungsplatzservice Kita-Tipp ein  

•Betreuungsplatzservice Kita-Tipp ergänzt ggf. Angaben zur Kita/ zum 
anderen Angebot und zum konkreten Datum der Eingewöhnung der 
vorliegenden Antragstellung 

Schritt 3 

•Rechtsanspruchsantrag wird geprüft und beschieden und geht den 
Eltern postalisch zu 

•Eltern legen Bescheid über Feststellung des Rechtsanspruchs in der 
Kita/ beim anderen Betreuungsangebot vor und schließen den 
privatrechtlichen Betreuungsvertrag 
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